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A: FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN C: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1.

Soweit im Plan nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Bebauung des gesamten Gebietes die Bestim-
mungen der BayBO, - i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), 
zuletzt geändert durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254), und der BauNVO 
i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176).

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauNVO)
Außerhalb der Baugrenzen sind Balkone, Überdachungen, Treppenaufgänge und Treppenhäuser nur
zulässig, wenn sie nicht mehr als 2,00 m vor die Außenwand vortreten, einzeln eine Breite von max.
4,50 m und in Summe eine Breite von max. der Hälfte der zugehörigen Gebäudefassadenlänge nicht 
überschreiten. Sichtschutzwände zwischen den einzelnen privaten Bereichen, sind mit max. 2,0m 
Höhe und 2,0m Tiefe zulässig. 

Für die Baumreihen innerhalb des Parkplatzes wird folgende Baumart festgesetzt:
Acer platanoides "Cleveland", Spitzahorn , Hochstamm, mit Ballen, 3 x verpflanzt, Stammumfang: 18-20cm

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDUNGSPLAN

Landshut, den ..................
Referat Bauen und Umwelt

Doll
Ltd. Baudirektor

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes  wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
vom Stadtrat am ...................... gefasst und ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ....
am ...................... bekanntgemacht.
 
Landshut, den ......................

Dieser Bebauungsplan wurde als Entwurf vom Stadtrat am ......................... gebilligt und hat 
gem.  §  3  Abs.  2  BauGB  in  der  Zeit  vom ......................... bis .......................... öffentlich 
ausgelegen.  Ort  und  Dauer  der  Auslegung  wurden  ortsüblich  im   Amtsblatt  der  Stadt 
Landshut Nr. .......... am .................... bekanntgemacht.

Landshut, den ...................... 

Der Stadtrat hat gem. § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 81 Abs. 2 BayBO am .........................den 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen.
 
Landshut, den ......................

Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.
 
Landshut, den ......................

Der  Satzungsbeschluss   des  Bebauungsplanes   und   die   Stelle,   bei  welcher der  Plan 
während der Dienstzeiten von jedermann  eingesehen  werden  kann  und  über  den  Inhalt 
Auskunft  zu erhalten  ist,  wurden  ortsüblich  im  Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ....... am 
........................  bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und Art. 23 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern - GO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573) sowie Art. 81 Abs. 2 Bayer. Bauordnung - BayBO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die § § 12 u. 13 des Gesetzes v. 23.12.2024 (GVBl. S. 605) 
u. § 4 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl S. 619) erlässt die Stadt Landshut die Satzung:

"Nahversorgungsmarkt Ecke Rennweg 
Luitpoldstrasse"

Für die Aufstellung des Entwurfes

Landshut, den ..................
Referat  Bauen und Umwelt 
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Ludwig-Kienitz
Amtsleitung

BEBAUUNGSPLAN NR. 02-13
DECKBLATT 1

Es sind Aufstellflächen für Müll an der angrenzenden Erschließungsstraße in ausreichender Größe 
zur Verfügung zu stellen.  > oder Hinweis? vorher nicht festgesetzt gewesen

Geländeaufschüttungen bis zum Niveau der angrenzenden Straßenoberkante des Rennweges bzw.
der Luitpoldstraße sind mit Ausnahme des Bereiches des uferbegleitenden Grünstreifens entlang des
Hammerbaches gemäß Punkt A.5.4 zulässig.
Im Bereich einer 5m Abstandsfläche von der Uferkante des Hammerbaches ist das natürliche Gelände
zu erhalten und es sind keine Auffüllungen oder Abgrabungen zulässig. Angrenzende Auffüllungen
und Abgrabungen z.B. für die Fahrbahn der LKW- Andienung sind mit entsprechenden technischen
Maßnahmen gegenüber dem Uferbereich abzugrenzen. (z.B. Abfangen von Geländeauffüllungen mit
Mauerscheiben, etc.)

1. Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

1.1

1.2

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Deckblattes. Das 
Deckblatt ersetzt den Bebauungs-
plan im Geltungsbereich.

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans

2. Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

z.B. II
Anzahl Geschosse als Höchst-
grenze, z.B. 2 Geschosse
(§ 16 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

GR max. zulässige Grundfläche 
in m² (§ 19 BauNVO)

2.2

2.3

2.4 WH 7,50

2.1 SO
EH+Wo

max. zulässige Wandhöhe in m, 
z.B. 7,50m, gemessen ab der 
Höhe 391,10 m üNHN
(§ 16 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Rewe Luitpoldstr. 2026

2.5

2.6

Bauweise, überbaubare 
Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.

3.1 Baulinie
(§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Maßstab   1  :  500
Plan zur genauen Maßentnahme nicht  geeignet!
Längenmaße   und   Höhenangaben  in   Metern!
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung i.d.F
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
Stand der Planunterlage: 02 - 2025

Landshut, den 21.03.2025
Amt für Stadtentwicklung
und Stadtplanung

Baugrenze
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)3.2

3.3 o offene Bauweise

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.2 öffentliche Verkehrsflächen

4.1 private Verkehrsflächen

Flächen für das Anpflanzen bzw. 
Bindungen für Bepflanzungen und 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

7.

zu pflanzender Baum
in der Lage verschiebbar
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7.1

zu erhaltender Baum
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)7.3

8. Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen

7.2

geändert am: 25.03.2026

8.1

Umgrenzung von Flächen für
Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschafts-
anlagen, 
(§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Flachdach Bestand i.V.m. 
C.2.3, zulässige Dachneigung 
0° - 3°, (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

Mit Dienstbarkeit zu sichernde 
Fläche (Geh- und Fahrrecht)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Sonstige Festsetzungen9.

FD9.1

9.2 FDB

Flachdach i.V.m. C.2.2, zuläs-
sige Dachneigung 0° - 3°,
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81
Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

9.3

A: FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

bestehende Grundstücksgrenzen1

B: HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

2

3

4

5

Flurstücksnummer142/30

Bestehende Gebäude

Bestehende Nebengebäude

37

Bestandsgebäude, 
abzureißen

8

9

Umgrenzung Biotop Nr.
LA-0001-015 (§9 Abs. 6 BauGB)

bestehende Gehölze außer-
halb des Geltungsbereiches

Verbindung Wohngebäude
mit Dach-Spielplatz im 2. OG10

7 B Buswartehäuschen

6
bestehender, zu entfernender
Baum

Stellplatz11 St

Für das sonstige Sondergebiet gilt zusätzlich zur Festsetzung A.2.1 folgendes:
Im Sonstigen Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO sind ausschließlich zulässig:
- großflächiger Einzelhandel mit Vollsortiment einschließlich der dazugehörigen Nebenräume (z. B.
  Büros, Lagerflächen, Anlieferungseinrichtungen, Personalräume, etc.)
- für die Verkaufsfläche sind maximal 2.350m² zulässig
- für die Wohnnutzung sind insgesamt maximal 4.200 m² Geschossfläche zulässig
- Anlagen für ruhenden Verkehr, Garagengeschosse sind im Erdgeschoss und 1. OG zulässig
  (§ 12 Absatz 4 BauNVO)

Für die bestehenden 1.600 m² Verkaufsfläche gilt abweichend von Punkt 3.1 der Anlage 1 der Stell-
platzsatzung der Stadt Landshut, dass pro 22,5m² Verkaufsnutzfläche ein Stellplatz nachzuweisen ist. 
Die Satzung der Stadt Landshut zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraft-
fahrzeuge und Fahrräder (Stellplatzsatzung - StPlS) vom 07.10.2025 ist für die Erweiterung des 
Marktes und alle anderen Nutzungen anzuwenden.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass die festgesetzte Grundfläche durch
Anlagen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO um 2.050 m² überschritten werden darf. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB, § 19 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO, § 19 BauNVO)

1.1

Technische Dachaufbauten sind nur zulässig, soweit sie 
- je Dach insgesamt eine Fläche von 15 % der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses nicht 
  überschreiten und eine Höhe von 1,0 m über der realisierten Wandhöhe nicht überschreiten oder
- eine Höhe von 2,0 m über der realisierten Wandhöhe nicht überschreiten, soweit die Abweichung 
  aus technischen, schalltechnischen oder brandschutztechnischen Gründen erforderlich ist.
Die baulichen Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie bleiben bei der Berechnung der 
Wandhöhe unberücksichtigt. 
Alle technischen Aufbauten sind mindestens um das, die realisierte Wandhöhe übersteigende Maß 
von den Gebäudeaußenkanten abzurücken. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)

2.

2.2

2.3

2.1

Die Flachdächer gemäß A.9.1 sind mit einer extensiven Dachbegrünung mit einem Mindestschichtauf-
bau von 10 cm, einem 2-schichtigen Aufbau bestehend aus druckfester Dränschicht bzw. Dränmatte 
und einer gütegesicherten Vegetationstragschicht mit einer Schichthöhe von mind. 10cm und einer ge-
mischten Begrünung aus Sedum, Kräutern und Gräsern zu erstellen. Dies gilt nicht für technische Ein-
richtungen, Belichtungsflächen Vordächer und Fluchtbalkonüberdachungen. Zusätzlich und in Kombi-
nation, sind Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nrn 23b und 25a BauGB)

In der gem. A.9.2 festgesetzten Fläche kann eine Dachbegrünung entfallen, wenn diese mit einer 
Anlage zur Nutzung von Solarenergie belegt wird.

Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)

Als Einfriedungen sind Holzzäune oder Metallzäune, ohne Sockel, mit einer maximalen Gesamthöhe
von 1,20 m zulässig.

Als Einfriedungen sind weiterhin Hecken mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzen, Höhe 
max. 2 m zulässig.

3.

3.1

3.2

4.

Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z. B. Natursteinpflaster, Kies- oder Schotterflächen, 
Rasengittersteine oder Pflaster mit Rasenfugen) auszubilden und müssen zum Zeitpunkt der Herstel-
lung einen Endabflussbeiwert von 0,6 oder kleiner aufweisen.

D: HINWEISE DURCH TEXT

6.

6.1

6.2.1

6.2

5.

Freistehende Werbeanlagen sind an den Zufahrtsbereichen zum Markt bis zu einer Höhe von max. 
3,50 m zulässig. Bei Leuchtreklamen entlang der Straßen sind grelle Farben, bewegliche Werbung 
und Wechsellicht unzulässig. Werbeanlagen an Gebäuden sind nur für einen Anteil von 5% an der 
jeweiligen Fassadenfläche zulässig. Sonstige Werbeanlagen sind nur in Ausnahmefällen zulässig.

Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Es ist eine dem Stand der Technik entsprechende Erfassung, Reinigung und Ableitung der geruchs-
beladenen Abluft des großflächigen Einzelhandels in die freie Luftströmung, 1 m über dem First des 
geplanten Supermarkt- und Wohn-/ Gewerbeanbaus erforderlich. Ausnahmsweise kann eine andere 
Maßnahme zugelassen werden, wenn die Wirksamkeit nachgewiesen werden kann.

C: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT C: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
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2.

3.

4. Belange der Feuerwehr
- Die Löschwasserversorgung ist entsprechend der DVGW W 405 auszurichten.
- Für die Erschließungsflächen sind die Mindestanforderungen der technischen Baubestimmungen
„Flächen für die Feuerwehr“ (DIN 14090) zu beachten.
- im Rahmen der nachfolgenden Planung werden Brandschutznachweise angefordert werden. Der 
bestehende Brandschutznachweis zum Supermarkt wird überarbeitet werden müssen.

Starkregen und Sturzfluten (§ 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB)
In den hydraulischen Berechnungen des integralen Sturzflutrisikomanagement-Konzepts der Stadt 
Landshut ist eine Ausuferung des Hammerbaches bei einem 100-jährlichen Starkregenereignis auf 
dem Flurstück 2122 Gemarkung Landshut zu erkennen. Eine Nachvermessung des Uferbereiches 
hat ergeben, dass die aktuell bestehende Ufermauer geringfügig die Höhe der berechneten Ausufe-
rung übersteigt. Es ist somit davon auszugehen, dass das Flurstück im Bereich der geplanten Erwei-
terung entgegen der Berechnung nicht mehr von Starkregeneinstau aus Richtung des Hammerbachs 
betroffen ist. Dennoch wird eine starkregenangepasste Bauweise empfohlen, da es aufgrund von 
Wind und Wellenschlag dennoch zu einer Betroffenheit im Starkregenfall kommen kann.

1. Baumstandorte und Baumschutz
Standorte für Bäume in den privaten Flächen sind so auszubilden, dass für einen Baum mind. 8 m² 
Vegetationsfläche gesichert sind. Der Wurzelraum ist 80 cm hoch mit Oberboden zu verfüllen. Vorher 
ist der Untergrund zu lockern, so dass Wasser versickern kann. Einzelbaumscheiben oder Standorte 
für Bäume in befestigten Flächen sind mit einem Drainagegießring pro Baum zu versehen. Eine 
eventuell später notwendig werdende Entfernung von nicht standortgenau als zu pflanzen oder zu 
erhalten festgesetzten Bäume ist nur nach Maßgabe der Verordnung zum Schutz des Baumbestan-
des in der Stadt Landshut (Baumschutzverordnung) in seiner jeweils geltenden Fassung möglich.

Leitungsanlagen
Im Geltungsbereich, sowie im unmittelbaren Umgriff des Geltungsbereiches befinden sich Leitungsan-
lagen der Stadtwerke Landshut, der Vodafone und der Deutschen Telekom. Die Anlagen der verschie-
denen Netzbetreiber sind bei Bautätigkeiten zu schützen und zu sichern, bzw. dürfen nicht überbaut
und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden. Sollte eine Umverlegung der Telekommuni-
kationsanlagen erforderlich werden, muss mindestens drei Monate vor Baubeginn ein Auftrag an die
Vodafone GmbH und die Deutsche Telekom Technik GmbH gestellt werden. Bei Baumpflanzungen 
ist das Merkblatt DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen undKanäle" (Februar 2013) zu beach-
ten.

5.

D: HINWEISE DURCH TEXT

Art. 8 (2) BayDSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

7.

15.

Pflanzliste
Es sind ausschließlich Obstgehölze, Laubbäume und Hecken gemäß Artenliste (siehe Anhang zur 
Begründung), abgestimmt mit der Unteren Naturschutzbehörde, zu verwenden. Der gesetzlich vorge-
schriebene Grenzabstand für Bepflanzungen ist einzuhalten.
Zum Schutz der Kinder ist bei der Bepflanzung des Spielplatzes auf Pflanzen zu verzichten, die in der 
beim Giftinformationszentrum (GIZ) Nord verfügbaren Liste der giftigen Pflanzen aufgelistet sind. Die 
Liste kann online abgerufen werden unter:
https://www.giz-nord.de/cms/index.php/liste-giftiger-pflanzenarten.html.

14.

13. Bestehende Gehölze
Zum Schutz der als zu erhalten festgesetzten Bäume werden im Rahmen der Baugenehmigung Aufla-
gen zur Durchführung entsprechender technischer Maßnahmen erteilt, die bei der Bauausführung zu 
beachten sein werden.

D: HINWEISE DURCH TEXT
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Stellplatzsatzung / Versiegelungsverbotssatzung / Spielplatzsatzung
Soweit in diesem Deckblatt keine anderslautenden Festsetzungen getroffen werden, sind die Rege-
lungen der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und 
Fahrräder (Stellplatzsatzung - StPlS), der Satzung über das Verbot von Bodenversiegelung (Versiege-
lungsverbotssatzung - VVS) sowie der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis eines 
Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung - SpPlS) in ihren jeweils geltenden Fassungen maßgebend.

Zugänglichkeit von Normen und Vorschriften
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weitere Regelwerke 
werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten im Amt für 
Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Landshut,  Luitpoldstraße 29, 84034 Landshut zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patent-
amt archivmäßig gesichert hinterlegt. Sie sind außerdem bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu be-
ziehen (Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Vorsorgender Bodenschutz - Verwertung und Entsorgung von Oberboden
Bei allen Baumaßnahmen sind anfallender Oberboden sowie kulturfähiger Unterboden soweit möglich 
für die Erstellung von Grünflächen oder für landwirtschaftliche Kulturzwecke wieder zu verwenden.
Der Oberboden ist gemäß § 202 BauGB so zu schützen und zu pflegen, dass er jederzeit wieder ver-
wendungsfähig ist. Oberbodenlagerungen müssen in Mieten mit einer Basisbreite von max. 3 m, einer 
Kronenbreite von 1m und einer Höhe von max. 2 m angelegt werden, Unterboden mit einer Höhe von 
max. 3 m. Bodenmieten sind durch Profilierung und Glättung vor Vernässung zu schützen. Die Mieten-
lagerfläche muss wasserdurchlässig sein und es darf sich kein Stauwasser bilden. Die Lagerfläche 
sollte sich nicht in Muldenlage befinden. Müssen Lagerflächen auf nicht wasserdurchlässigen Böden 
eingerichtet werden, sind entsprechende Maßnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser vorzu-
sehen. Bei Lagerungszeiten über zwei Monaten sind die Mieten sofort zu begrünen. Die Ansaatmi-
schung ist nach Standorteigenschaften, angenommener Lagerzeit und Jahreszeit anzupassen. Bo-
denmieten für Oberboden und kulturfähigen Unterboden dürfen nicht schädlich verdichtet, nicht befah-
ren oder als Lagerflächen genutzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verfüllung von Gru-
ben, Brüchen und Tagebauten durch Bodenmaterial mit hohem organischem Anteil (Oberboden, an-
moorige und torfhaltige Böden) unzulässig ist. Beim Anfall größerer Mengen sind mögliche, rechtlich 
und fachlich zulässige Verwertungs- und Entsorgungswege (Materialmanagement) frühzeitig bei der 
Planung und im Rahmen von Aushubarbeiten zu berücksichtigen.

Vorsorgender Bodenschutz - Erdarbeiten
Alle Erdarbeiten bzw. Bau- und Eingriffsflächen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (§ 1a 
Abs. 2 BauGB). Die Erd-/Grabarbeiten sind so auszuführen, dass keine Verunreinigungen des Bodens 
erfolgen können. Ober-, Unterboden und Untergrund müssen getrennt, horizont- bzw. schichtenweise 
ausgebaut, wenn erforderlich zwischengelagert und verwertet werden. Bodenverdichtungen auf (zu-
künftigen) unversiegelten Flächen sind durch entsprechende Maßnahmen nach DIN 16639 und DIN 
18915 zu vermeiden. Nicht vermeidbare Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Baumaßnah-
men bei abgetrocknetem Bodenzustand sachgerecht wieder aufzulockern. Die Lockerungsmaßnah-
men und eine ggf. notwendige Zwischenbewirtschaftung sind fachgerecht zu planen. Beim Wiederein-
bau des Bodens auf allen Freiflächen ist darauf zu achten, dass das Bodenmaterial schichtkonform 
und ohne Verdichtungen entsprechend Tabelle 2 DIN 19639 eingebracht wird. Die Verfestigung hat 
für alle Freiflächen durch Andrücken zu erfolgen (kein Rütteln oder Walzen).

Nachsorgender Bodenschutz – Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG
Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt wer-
den, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Amt für 
Umwelt-, Klima- und Naturschutz der Stadt Landshut zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. 
Art. 1 BayBodSchG).
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6.4 Lichtemissionen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 24 BauGB)

Bei der Beleuchtung von privaten Flächen sind abgeschirmte Leuchten zu verwenden, deren Leucht-
kegel in Richtung Boden ausgerichtet ist. Zulässig ist eine Beleuchtungsstärke von max. 10 Lux für 
Hof- und Parkplatzbeleuchtung. Zu verwenden sind dabei Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- 
und Blaulicht wie z.B. bernsteinfarbene bis warmweiße LED, (Orientierung: Farbtemperatur 1700 bis 
2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin)
Für die Wohngebäude sind Leuchtdichten von max. 50 cd/m² für kleinflächige Anstrahlungen bzw. 
selbstleuchtende Flächen mit weniger als 10 m² bzw. Leuchtdichten von max. 2 cd/m² für Anstrahlung-
en bzw. selbstleuchtende Flächen mit mehr als 10 m² zulässig. Hintergründe sind dunkel zu halten.
Für den Supermarkt sind Leuchtdichten von max. 100 cd/m² für kleinflächige Anstrahlungen bzw. 
selbstleuchtende Flächen mit weniger als 10 m² bzw. Leuchtdichten von max. 5 cd/m² für An-
strahlungen bzw. selbstleuchtende Flächen mit mehr als10 m² zulässig.
Leuchten zu Dekorationszwecken wie beispielsweise Kugellampen und Strahler, die Bäume, Fassa-
den oder Fahnen beleuchten, sind unzulässig. Ausgenommen ist dabei explizit die Weihnachtsbe-
leuchtung. Leuchtmittel mit weniger als 50 Lumen bleiben hierbei außer Betracht.

6.2.2

6.2.3

6.2.3

6.3

8. Kabeltrasse
Die Schutzzone der Kabel beträgt für Bebauung und Aufgrabungen 1 m beiderseits der Kabeltrasse. 
Über der Kabeltrasse dürfen keine Bäume und tiefwurzelnde Sträucher angepflanzt werden. Bezüg-
lich einer derartigen Bepflanzung beträgt die Schutzzone je 2,5 m.

9. Artenschutz
Brutvorkommen:
Am abzureißenden Bestandsgebäude Haus Nr. 23 befinden sind Brutvorkommen von Haussperlingen. 
Vor einem Abriss des Bestandsgebäudes ist dieses zu untersuchen und es sind, in Abstimmung mit 
der unteren Naturschutzbehörde, geeignete Maßnahmen festzulegen und umzusetzen.
Vogelschutz Festsetzung C.8.3:
Bei der Gestaltung wird empfohlen Fachleute hinzuzuziehen, da bereits kleine Abweichungen die 
Schutzmaßnahme unwirksam machen.
Geprüfte Vogelschutzmuster:
flächige Aufbringung: freie Stellen sollten kleiner als 10 cm sein (Handflächenregel).
außenseitige Anbringung reduziert auch Spiegelungen.
vorzugsweise geprüftes Vogelschutzmuster mit gutem Kontrast zum Hintergrund
Punktraster: mind. 25 % Deckungsgrad bei mind. 5mm Durchmesser oder mind. 15 % Deckungsgrad 
ab 30 mm Durchmesser
vertikale Linien: mind. 5 mm breit bei max. 10 cm Abstand (bei schlechtem Kontrast sind breitere 
Linien erforderlich)
Horizontale Linien: mind. 3 mm breit bei max. 3cm Abstand od. mind. 5 mm breit bei max. 5 cm 
Abstand; Farben: günstig sind Rot oder Orange, vertikale Linien sind etwas günstiger als horizontal.
Bei starkem Kontrast kann der Deckungsrad reduziert werden.

10. Ausgleichsflächen und Umweltprüfung
Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB aufgestellt.
Im Vorfeld wurde eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt, welche die Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung überprüfte. Diese hat ergeben, dass die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht begründet ist.
Eine naturschutzrechtliche Eingriffsbilanzierung ist gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 BauGB nicht erforderlich.

11.

12. Freiflächengestaltung
Für die Gestaltung der Freiflächen sind qualifizierte Freiflächengestaltungspläne möglichst im Maß-
stab 1:200 zu fertigen. Die Freiflächengestaltungspläne sind Bestandteil der Bauanträge und mit 
diesen einzureichen.

Private Grünflächen
Belagsflächen in den privaten Grundstücksflächen sind auf das notwendige Maß zu minimieren.
Farbig stark auffällige Beläge oder bituminös gebundene Flächen sind zu vermeiden. Die Grund-
stückseigentümer können im Einzelfall mit gesondertem Bescheid gem. §178 BauGB verpflichtet 
werden, binnen 12 Monaten nach Fertigstellung der Gebäude die Festsetzungen umzusetzen.

Zur Standortoptimierung bei der Pflanzung von Bäumen im Bereich befestigter Flächen und mit einge-
schränktem Standraum ist für die Baumgruben und den Wurzelbereich verdichtungs- und unterbaufä-
higes Bodensubstrat Typ B gemäß ZTV-Vegtra, Volumen Bodensubstrat je 1 Baum 12 m³, Einbautiefe 
mind. 120 cm, zu verwenden.
Der offene Baumscheibenbereich OK Gelände muss eine Mindestgröße von 60/60 cm aufweisen.

Zur Sicherung und Entwicklung des Wurzelraums der Bestandsbäume sind im Bereich von Rampen 
und Arbeitsräumen Schutzmaßnahmen gemäß FLL -Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V. wie z.B.Wurzelvorhang etc. zu treffen.

7.

7.1

7.2

7.3

Grünflächen und Bepflanzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Für die Baumreihe entlang der Luitpoldstraße und des Rennwegs wird folgende Baumart festgesetzt:
Tilia cordata "Greenspire", Stadtlinde , Hochstamm, mit Ballen, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang: 20-25 cm
Für die Bäume auf Flurnummer 2121/4 ist eine der folgenden Baumarten zu verwenden:
Amelanchier lamarckii, Felsenbirne , Hochstamm, mit Ballen, 4 x verpflanzt, Stammumfang: 16-18 cm
Crataegus laevigata "Paul' Scaerlett", Rot-Dorn, Hochstamm, mit Ballen, 4 x verpflanzt, 
Stammumfang: 16-18 cm
Sorbus aria "Magnifica", Mehlbeere , Hochstamm, mit Ballen, 3 x verpflanzt, Stammumfang: 16-18 cm
Pyrus communis "Beech Hill", Holzbirne, Hochstamm, mit Ballen, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang: 16-18 cm

Pflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Die gemäß den Nrn. A.7.1, A.7.2  festgesetzte Bepflanzung ist innerhalb von 12 Monaten nach Auf-
nahme der jeweiligen Nutzung der Gebäude herzustellen.

Erhalt von Gehölzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
Die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung herzustellende Bepflanzung ist zu pflegen, zu erhalten 
und bei Verlust den vorgenannten Festsetzungen entsprechend nachzupflanzen. Sollten als zu erhal-
ten festgesetzte Gehölze durch Schadorganismen, Witterungseinflüsse oder aus sonstigen Gründen 
verloren gehen, so ist der festgesetzte Zustand innerhalb von 12 Monaten durch Ersatzpflanzungen 
wieder herzustellen; dabei sind Einzelbäume in der gleichen Baumart in der Qualität 4x verpflanzt, 
Stammumfang mind. 20-25 cm an derselben Stelle nachzupflanzen; 
Die als zu entfernen festgesetzten Gehölze dürfen erst im Zuge der Erstellung des für den Standort 
des Gehölzes zulässigen Bauvorhabens entnommen werden.

7.4

7.6

Begrünung nicht überbaubarer Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 25 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
Die privaten, nicht überbaubaren Flächen sind als Grünflächen oder gärtnerisch anzulegen, z.B. als 
Extensivrasen, Blumenwiese, Staudenbeet und auf Dauer zu erhalten. Im Traufbereich der Gebäude 
sind Steinschüttungen zulässig. Befestigungen für Terrassen, Zufahrten und Flächen für die innere 
Erschließung (Wege, Abstellanlagen für Fahrräder und Müll) sind zulässig. Sie sind auf das notwen-
dige Mindestmaß zu beschränken. Kunstrasenflächen sind unzulässig.

7.7

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die zu rodenden Bäume dürfen nur außerhalb der Vogelschutzzeit (01. Oktober bis 28. Februar) 
gefällt werden.

Die Ersatzbäume gemäß A.7.2 sind bis spätestens 6 Monate nach Abschluss der Baumaßnahme an 
den im Plan eingezeichneten Positionen zu ersetzen.
Folgende Baumart ist zu wählen:
Tilia cordata "Greenspire" - Stadtlinde, Hochstamm, mB, 3x verpflanzt, Stu 18-20 cm

8.1

8.2

8.

8.3 Vogelschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Auf Glasflächen ab einer Größe von 6 m², freistehenden, an Gebäuden angebauten oder zwischen 
Gebäuden eingebundenen Glaswänden, transparenten Durchgängen, Übereckverglasungen, spie-
elnden Scheiben und solchen mit stark reflektierender Beschichtung (> 30 % Außenreflexionsgrad) 
und Bauwerken oder Fassadenelementen mit ähnlich hohem Kollisionsrisiko für Vögel sind geprüfte 
Muster gegen Vogelschlag anzubringen.

9. Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung:
EG: großflächiger Einzelhandel
(§11 Abs. 3 BauNVO)
OG 1: nicht wesentlich stören-
des Gewerbe
OG 2 - 6: nicht wesentlich stören-
des Gewerbe und Wohnen

Versickerung
Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die Vorschriften des WHG, des BayWG, der 
NWFreiV sowie die einschlägigen technischen Regelwerke (TRENGW, DWA M 153, DWA A 138) zu 
beachten.
Unberührt davon bleibt, dass das Einleiten von Niederschlagswasser aus Versickerungsanlagen in die 
Kanalisation per Notüberlauf unzulässig ist.

Barrierefreiheit
Bei der Erstellung der Erweiterung des Verkaufsraums ist entsprechend DIN 18040-1 auf eine barrie-
refreie Ausgestaltung zu achten. Die geplanten Wohneinheiten sollten gemäß den Vorgaben von 
Art. 48 BayBO auch barrierefreien Wohnraum enthalten. Hierzu ist die DIN 18040-2 zu beachten.

24.

23.

22.

21.

20.

Straßenbegrenzungslinie4.3

4.4

zu pflanzender Baum mit stand-
ortverbessernden Maßnahmen
gemäß Punkt C.7.2
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

5.

5.1 private, zu begrünende Fläche

privater Spielplatz, in der Lage 
verschiebbar 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

6.1 Flächen für 
Versorgungsanlagen

6.
Flächen für Versorgungsanlagen 
und für die Abfallentsorgung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

5.2

5.3

private, zu begrünende Fläche, 
nicht eingefriedet

Elektrizität (Trafo, E-Lade-
stationen)6.2

Grünflächen
( § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 25a BauGB)

16. Energie
Zur Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung wird auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in 
der jeweils gültigen Fassung hingewiesen. Entsprechend müssen Anforderungen an die energetische 
Qualität von Gebäuden und an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden eingehalten und 
nachgewiesen werden. Eine energetische Qualität der Gebäude, die über die Mindestanforderungen 
des Gebäudeenergiegesetztes hinausgeht wird empfohlen. Ebenso wird empfohlen regenerative 
Energien über die Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinaus zu erzeugen/nutzen.

17. Baugrund
Bezüglich der Bodenverhältnisse und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für Gründung, 
Bebaubarkeit, Versickerung, Aufschüttungen/Abgrabungen wird auf das Baugrundgutachten von 
GEO LAB, Mallersdorf-Pfaffenberg vom 28.05.2010 verwiesen. Das Gutachten kann im Amt für 
Stadtentwicklung und Stadtplanung eingesehen werden.
Es wird empfohlen, für jedes Bauvorhaben ein gesondertes Bodengutachten erstellen zu lassen.

18. Immissionsschutz - Lichtemissionen
Bei der Beleuchtung der privaten und öffentlichen Flächen des Planungsgebietes wird empfohlen, 
möglichst niedrige Lichtpunkthöhen zu wählen sowie, soweit mit den Belangen der öffentlichen 
Sicherheit vereinbar, die Beleuchtungszeiten mit Zeitschaltuhren zu regulieren. 
Die Tiefgaragenausfahrten sind so auszulegen, dass eine Beeinträchtigung gegenüberliegender 
Wohnnutzungen durch Lichtimmissionen ausfahrender Fahrzeuge vermieden wird.
Bei der Errichtung einer Trafostation ist darauf zu achten, dass die in der 26. BImSchV vorgegebenen 
Grenzwerte für die elektronische Feldstärke und die magnetische Flussdichte, an den nächstgelege-
nen Immissionsorten nicht überschritten werden.
Photovoltaikanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den maßgeblichen benachbarten 
Immissionssorten keine erheblichen Belästigungen durch Lichtimmissionen (z.B. Blendwirkung) auf-
treten (Hinweis: Die Blendwirkungen können durch geeignete Modulausrichtung, Modulneigung und/
oder Fabrikat der Module (reflexionsarm) beeinflusst bzw. gewährleistet werden. Die Beurteilung der 
Blendwirkung erfolgt nach dem „Hinweis zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissi-
onen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012).

19. Erdwärme / Heizölverbrauchsanlagen
Bezüglich der thermischen Nutzung von Erdwärme bzw. des Betriebs von Heizölverbraucheranlagen 
wird auf die Anzeigepflicht gem. § 49 WHG i.V.m. Art. 30 BayWG und die ggf. notwendige Anzeige- 
und Prüfpflicht gemäß Anlagenverordnung hingewiesen.

9.5 Geb. West

nur Stellplätze und Garagen-
geschosse im EG zulässig 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 
§ 12 Abs. 5 BauNVO)

nur Stellplätze und Garagenge-
schosse im EG und 1. OG 
zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 12 Abs. 5 BauNVO)

Einfahrt Garagengeschosse 
Gebäude West nur in diesem 
Bereich zulässig

entsprechend C.6.2.1 zugrunde 
zu legender maßgeblicher 
Außenlärmpegel La, 
z.B. 69 dB(A)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 aa BauGB)

Gebäudebezeichnung ent-
sprechend C.6.2.2 und C.6.2.3, 
z.B. Gebäude West
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 aa BauGB)

1.2 Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass die festgesetzte Grundfläche durch Anla-
gen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO um 3.040 m² überschritten werden darf. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 
§ 19 BauNVO)

Aufgrund der Verkehrs- und Gewerbegeräusche sind für schutzbedürftige Aufenthaltsräume im Sinne 
der DIN 4109-1:2018-01 (Wohn-, Schlaf, Kinderzimmer, Büros o.ä.) erhöhte Anforderungen an den 
passiven Schallschutz gegen Außenlärm gemäß der DIN 4109-1:2018-01 entsprechend den Rege-
lungen unter Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom November 2025 ein-
zuhalten.
Für die Bemessung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind die maßgeblichen Außenlärmpegel
La gemäß Festsetzung A.9.4 zugrundezulegen.

Für Aufenthaltsräume von Wohnungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer), bei denen aufgrund der 
Verkehrsgeräusche ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) nachts an zum Lüften notwendigen Fenstern 
überschritten wird, ist der Einbau von schallgedämmten fensterunabhängigen Belüftungseinrichtun-
gen vorzusehen. Diese Anforderung betrifft alle Gebäudefassaden mit Ausnahme der Südostfassade 
des Gebäudes West (gemäß Festsetzung A.9.5).

Für Büroräume und ähnliche Räume, bei denen aufgrund der Verkehrsgeräusche ein Beurteilungspe-
gel von 64 dB(A) tags an zum Lüften notwendigen Fenstern überschritten wird, ist der Einbau von 
schallgedämmten fensterunabhängigen Belüftungseinrichtungen vorzusehen. Diese Anforderung be-
trifft alle Gebäudefassaden mit Ausnahme der Südostfassade des Gebäudes West sowie der Südost- 
und Südwestfassade des Gebäudes Ost (gemäß Festsetzung A.9.5).

Alternativ zu den unter C.6.2.2 und C.6.2.3 genannten Belüftungseinrichtungen können bauliche Vor-
kehrungen vorgesehen werden (z.B. verglaste Vorbauten, Loggien o.ä.), die sicherstellen, dass an 
den betroffenen Fenstern die genannten Beurteilungspegel (45 dB(A) nachts bei Wohnungen bzw. 
64 dB(A) tags bei Büroräumen) nicht überschritten werden.

Sämtliches anfallendes Niederschlagswasser (Dach- und Oberflächenwasser) ist vor Ort dezentral 
und eigenverantwortlich auf den jeweiligen Grundstücksflächen über geeignete dezentrale Versicke-
rungseinrichtungen (z.B. Mulden-Rigolen-Systeme) zu beseitigen. Sollte eine Versickerung nachweis-
lich nicht möglich sein, so ist das Niederschlagswasser in entsprechend dimensionierten Rückhalte-
einrichtungen zu puffern und gedrosselt und rückstaufrei in den Niederschlagswasserkanal ins öffent-
liche Kanalsystem  einzuleiten. Es gilt, pro neu zu bauendem Gebäude: Retentionsvolumen: mind. 
15 l/m² versiegelter einzuleitender Fläche, Ablaufdrosselung: 1,0 l/sec.

Verkehrs- und Gewerbegeräusche
Zum Thema Immissionsschutz liegt die schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 225111 / 4 vom 
30.03.2026 des Ingenieurbüros Greiner vor. Die Untersuchung ist Grundlage der genannten Fest-
setzungen zum baulichen Schallschutz gegen die Gewerbe- und Verkehrsgeräusche.
Die Verträglichkeit gewerblichen Nutzungen innerhalb des SO-Gebietes in Bezug auf die schutzbe-
dürftige Bebauung inner- und außerhalb des Bebauungsplangebietes wurde entsprechend den Anfor-
derungen der TA Lärm nachgewiesen. Die in der Untersuchung unter Punkt 3.8 genannten Schall-
schutzmaßnahmen für die gewerblichen Nutzungen (u.a. Ausschluss der nächtlichen Warenanliefe-
rung des Verbrauchermarktes, Begrenzung der Geräuschabstrahlung von haustechnischen Anlagen) 
sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beachten und gegebenenfalls zu konkretisieren.

Die durch den Betrieb von Wärmepumpen verursachten Beurteilungspegel, dürfen an den nächstge-
legenen Immissionsorten die folgenden, um 6 dB(A) reduzierten gebietsabhängigen Immissionsricht-
werte der TA Lärm (Fassung vom 26.08.1998, zuletzt geändert durch AVV vom 01.06.2017) jeweils 
tags (06:00 Uhr - 22:00 Uhr), nachts (22:00 Uhr - 06:00 Uhr) nicht überschreiten: 
Immissionsorte im MU/SO:      tags:     57 dB(A)
                                                 nachts: 39 dB(A)
Immissionsorte im MI/MD:        tags:     54 dB(A)
                                                 nachts: 39 dB(A)
Immissionsorte im WA:             tags:    49 dB(A)
                                                 nachts:  34 dB(A)
Bei der Aufstellung von Wärmepumpen sind Schall-Reflexionen zu vermeiden. Die Abluft von Wärme-
pumpen darf nicht auf nachbarschaftliche Grundstücke geführt werden.
Der großflächige Einzelhandel ist hiervon ausgenommen, siehe hierzu Hinweis D.7

Niederschlagswasser
Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die Vorschriften des WHG, des BayWG, der 
NWFreiV sowie die einschlägigen technischen Regelwerke (TRENGW, DWA M 153, DWA A 138) zu 
beachten.  Außerdem ist für die Versickerung von Oberflächenwasser eine wasserrechtliche Erlaubnis 
zu beantragen. Zur Verhütung nachteiliger Wirkungen wird die Erlaubnispflicht im Sinne von § 4 der 
Niederschlagswasserfreistellungs-Verordnung wiederhergestellt.
Sollte die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht möglich sein, ist dieses in die
Kanalisation einzuleiten. Die Notwendigkeit einer Regenrückhaltung für diesen Fall ist mit den Stadt-
werken Landshut abzustimmen.

6. Denkmalpflege/Denkmalschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB)
Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit der Auffindung bislang 
unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler (Funde) ist jedoch jederzeit zu rechnen. 
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG 
sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023.
Art. 8 (1) BayDSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder 
an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Dächer, Dachaufbauten, Dachbegrünung/ Photovoltaik (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

Werbeanlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO)

Beläge (§ 9 Abs. 1 Nr. 11, 16c BauGB)

Baulicher Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Luftwärmepumpen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

2123/7

1480/2

2120

2121

20
74

/3

2258/7

2121/2

22
58

/12

2122/5

14
80

/1

21
21

/3

2076

29

29
a

25

23

22

20

27

27a

19

24

26

28

Rathaus II

Rath
au

s I
I

T.S.

Rennweg

Ha
m

m
er

ba
ch

BN
r.6

BNr.67A

T.G.

2121/4

2122

21

2122/2

2124/3

T.
S.2122/3

Bi
oto

p N
r. 

LA
-0

00
1-

01
5

73

Geb. O
st

55

56

56

73 71

69

69

66

73 73

72

72

72

72

72 72

72

67

64

63

64

65

66

67

68

Geb. W
est

63
73

B

St

St

St

St

St

St

St

St

St

FD   V  

GR 330

WH 15,0

FD   II  

GR 480

WH 7,50

 GR 12 

FDB   I

GR 1.480

WH 10,0

FDB   II  

GR 670

WH 10,0
FD   VII  

GR 1.030

WH 22,0

SO
EH+Wo

VORABZUG

STAND AUSLE
GUNG


